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Lfd. 
Nr. 

 
Verweis /  
Bezug 

 
Rückfrage 

 
Beantwortung 

01 Bekanntmachung/ 
Teilnahmeantrags-
phase 

Mit dem Angebot abzugebene Unterlagen ist der Bewer-

berbogen (auch für alle NUN) + die darin geforderten 

Nachweise. Im Dokument Vertrag §2 Bestandteile und 

Grundlagen des Vertrages, stehen weitere Dokumente + 

Angebotspräs., diese sind nicht mit in den Dokumenten 

vorhanden Anlage 1-12. 

Wir weisen darauf hin, dass in dieser Phase (der Teilnahmeantragsphase) 

kein Angebot von den Teilnehmern abgefordert wird. 

Mit dem/ den einzureichenden, ausgefüllten Bewerbungsbogen (auch für 

Mitglieder von Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaften sowie Nachunternehmer) 

+ Anlagen zur Erfüllung der Teilnahmebedingungen und Wertungskriterien, 

wird geprüft, ob sich die Bewerber für die Angebotsphase qualifizieren. 

Diese qualifizierten Bewerber werden lt. Terminplan (siehe Bekanntma-

chungsunterlagen) zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Die in der 

Angebotsphase einzureichenden Unterlagen (Leistungs- und Kostenange-

bot) werden im Auftragsfall Anlage des Vertrages. 

Weiter weisen wir darauf hin, dass es sich bei dem, mit der Bekanntma-

chung, veröffentlichten „05_Vertragsentwurf“ um einen Entwurf handelt. 
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02 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbugsbo-
gen 

1.A Angaben zum Einzelbewerber 

" Von jedem Nachunternehmer ist zusätzlich zum Be-

werbungsbogen des Bewerbers ein separater Bewer-

bungsbogen auszufüllen und zusammen mit allen gefor-

derten Nachweisen/Eigenerklärungen einzureichen." 

 "Von Bewerber-Arbeitsgemeinschaften ist zusätzlich 

zum Bewerbungsbogen des federführenden Mitglieds 

der Bewerber-/Arbeitsgemeinschaft (NUN) ein separater 

Bewerbungsbogen auszufüllen und zusammen mit allen 

geforderten Nachweisen/Eigenerklärungen einzu-

reichen." 

 

Warum separater Bewerbungsbogen, obwohl die Anga-

ben bereits im Bewerbungsbogen des (Haupt-) Bewer-

bers enthalten sind? 

 

Wir weisen darauf hin, dass es sich, wie im Pkt.1. Ausschlussgründe (Teil-

nahmebedingungen) formuliert, um Teilnahmebedingungen handelt. 

Der Bewerbungsbogen ist von jedem Mitglied der Bewerberstruktur abzuge-

ben, damit eine aktive Erklärung jedes einzelnen Mitglieds der Struktur im 

Sinne der geforderten Eigenerklärung  abgegeben wird.  

Der federführende Bewerber füllt die geforderten Angaben unter Pkt. 1.A) 

oder Pkt. 1.B) aus.  

Unter Pkt. 1.A) wird lediglich der Nachunternehmer (siehe unten gelb mar-

kiert) benannt.  
 

1.A)  Angaben zum Einzelbewerber: 
 

Dieser Bewerbungsbogen gilt für einen:   
 

Einzelbewerber mit Nachunternehmer:  
           

Einzelbewerber ohne Nachunternehmer:  
 

Der Nachunternehmer füllt einen eigenen Bewerbungsbogen mit allen (nur 

den Nachunternehmer betreffenden) Angaben aus. 

Dies gilt auch für Pkt. 1.B), wenn es sich um eine Bewerber-/ Arbeitsge-

meinschaft oder eine Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft mit Nachunterneh-

mer handelt. Das federführende Mitglied der Bewerber-/ Arbeitsgemein-

schaft kennzeichnet das es das federführende Mitglied der  Bewerber-/ Ar-

beitsgemeinschaft ist (siehe unten gelb markiert) und füllt die geforderten 

Angaben aus und benennt lediglich die weiteren Mitglieder der Bewerber-/ 

Arbeitsgemeinschaft sowie, wenn dies zutrifft, den/ die Nachunternehmer. 

1.B)  Angaben zum Mitglied der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft: 
Hinweis: 

Von Bewerber- Arbeitsgemeinschaften ist zusätzlich zum Bewerbungsbogen des federführenden 

Mitglieds der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft für jedes weitere Mitglied der Bewerber-

/Arbeitsgemeinschaft (auch NUN) ein separater Bewerbungsbogen auszufüllen und zusammen mit 

allen geforderten Nachweisen / Eigenerklärungen einzureichen. 
 

Dieser Bewerbungsbogen gilt:   

für das federführende Mitglied der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft:  
   

für ein weiteres Mitglied der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft:             

für einen Nachunternehmer der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft:        
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   Jedes weitere Mitglied der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft füllt einen eige-

nen Bewerbungsbogen mit allen (nur das weitere Mitglied betreffenden) 

Angaben aus. Der Nachunternehmer der Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft 

füllt einen eigenen Bewerbungsbogen mit allen (nur den Nachunterneh-

mer betreffenden) Angaben aus. 

Jeder Einzelbewerber, jedes Mitglied einer  Bewerber-/ Arbeitsgemeinschaft 

sowie jeder Nachunternehmer legt seinem Bewerbungsbogen die für die-

sen relevanten Anlagen bei, um die Teilnahmebedingungen zu erfüllen. 

 

03 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbungsbo-
gen 

Soll jeder Nachunternehmer Referenzprojekte in den 

Kategorien A bis D beibringen? 

 

Nein. 

 

04 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbungsbo-
gen 

23. Referenzprojekte vergleichbarer Aufgabe 

"Der Nachweis der geforderten fachlichen Kompetenz in 

den nachfolgend definierten Kategorien A bis D ist aus-

schließlich durch ein geeignetes Referenzprojekt durch 

Angaben zu allen geforderten Wertungsparametern im 

Bewerbungsbogen und der zugehörigen Referenzbe-

schreibung zu erbringen" 

"Falls zutreffend kann für die Kategorien A bis D jeweils 

das gleiche Referenzprojekt eingereicht werden." 

 

Wenn nur ein Referenzprojekt für die Kategorien A bis D 

zu erbringen ist (Satz 1), warum kann es das gleiche 

sein (Satz 2)? 

 

Der Nachweis der fachlichen Kompetenz ist unabhängig von der Anzahl der 

Mitglieder der Bewerberstruktur. 

Wenn ein Referenzprojekt alle geforderten Wertungsbedingungen erfüllt, 

kann in jeder Kompetenz-Kategorie (hier Kompetenz-Kategorie A, B, C und 

D) diese (gleiche) Referenz eingereicht werden. 

Es ist nicht möglich für eine Kompetenz-Kategorie (z.B. A) zwei oder meh-

rere Referenzprojekte zu benennen. 

 

 

Würden Sie diese Frage bitte konkretisieren. 

05 Bekanntmachung Können Sie bitte noch die Machbarkeitsstudie zur Verfü-

gung stellen? 

Die Machbarkeitsstudie wird den zukünftigen Bietern erst mit der Aufforde-

rung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt. 
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06 Bekanntmachung Im Verfahren zum Landesweingut ist eine Auftrags-

vergabe an einen Generalplaner vorgesehen. Der Auf-

traggeber, das Landesweingut Kloster Pforte ist zu fast 

100% im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt bzw. 

der ebenfalls im Eigentum des Landes befindlichen 

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. Auch wenn das Lan-

desweingut als GmbH wirtschaftliche Interessen verfolgt, 

handelt es sich aus unserer Sicht um einen öffentlichen 

Auftraggeber, der ähnlich z.B. einer städtischen Woh-

nungsgesellschaft so zu behandeln ist und den dafür 

geltenden Regelungen unterliegt. 

Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

unter § 97 Grundsätze der Vergabe ist unter Punkt (4) 

aufgeführt: "Mittelständische Interessen sind bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berück-

sichtigen.  

Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und 

getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu verge-

ben. Aus unserer Sicht besteht kein Grund, von dieser 

Vorgabe abzuweichen, zumal der Architekt generell für 

die Koordinierung der anderen Fachplaner und Fach-

leute zuständig ist. Aus unserer Sicht benachteiligt diese 

Vorgabe in Auslobung bzw. Verfahren kleinere Bü-

rostrukturen, die in Sachsen-Anhalt vorherrschend sind. 

Wir bitten um zeitnahe Überprüfung und Korrektur. 

Diese Fragestellung wurde durch den AG explizit für das ausgeschriebene 

Vergabeverfahren geprüft. Eine juristisch begründete Stellungnahme liegt 

vor. 

07  Was ist konkret mit dem Leistungsbild nach § 45 Ver-

kehrsanlagen in diesem Sanierungsvorhaben gemeint? 

In benanntem Leistungsbild sollen Anlagen des Straßenverkehrs bearbeitet 

werden, welche das Leistungsbild des § 38 HOAI nicht abbildet. 

08  Was ist konkret mit dem Leistungsbild nach § 41 Ingeni-

eurbauwerke in diesem Sanierungsvorhaben gemeint? 

In benanntem Leistungsbild sollen die defekte Straßenentwässerung saniert 

sowie die komplizierte Entwässerungssituation des historischen Wirtschafts-

hofes gelöst werden. Im Hangbereich zwischen Zufahrtsstraße und Zufahrt 

zum historischen Wirtschaftshof soll die Stützmauer als konstruktives Inge-

nieurbauwerk erneuert werden. 



„Landesweingut Kloster Pforta – Denkmalgerechte Umnutzung des Altbestandes am Standort Saalhäuser –   
Generalplanungsleistungen nach §§ 34, 39, 43, 47, 51, 55 HOAI“           
 
Annahmeschluss für Rückfragen: 12.09.2024 – 09.00 Uhr 

 

                                                          Seite 5 von 6 

09 Bekanntmachung/ 
04_Entwurf Formblatt 
Preis Kosten 

In der Projektbeschreibung wird erwähnt, dass im Pla-

nungsprozess ein Brandschutzgutachten für die Zielpla-

nung unter Berücksichtigung des gesamten Gebäude-

komplexes zu erarbeiten ist. Wird dieses Leistungsbild 

nach AHO Heft 17 Angebotsbestandteil im Verhand-

lungsverfahren? 

 Ja. 

10 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbugsbo-
gen 

Ausdrücklich wird gefordert, dass jeder Bewerber /Nach-

unternehmer der Bewerbungsbogen separat auszufüllen 

ist. Gleiches trifft dann auch zu für den Generalplaner. 

Soll der Generalplaner in seinem Bewerbungsbogen 

dann die Angaben der Nachunternehmer übernehmen, 

oder nur seine spezifischen Daten angeben? 

Der Generalplaner/ federführender Architekt füllt nur seine spezifischen Da-

ten aus und benennt lediglich in der dafür vorgesehenen Zeile zum Pkt. 1.A 

(siehe unten gelb gekennzeichnet) die Nachunternehmer:  
 

„weitere Angaben:   

Auflistung der Nachunternehmer: 

Von jedem Nachunternehmer ist zusätzlich zum Bewerbungsbogen des 

Bewerbers ein separater Bewerbungsbogen auszufüllen und zusammen mit 

allen geforderten Nachweisen / Eigenerklärungen einzureichen.  
  

Wenn zutreffend: 

Benennung der Nachunternehmer:       „. 

 

Weiter verweisen wir auf die Beantwortung der Rückfragen unter Lfd. Nr. 01 

und 02.  

   

11 Bekanntmachung/  
Auftragsbekanntma-
chung 

Können die Bewerbungsbögen der Nachunternehmer 

samt geforderten Anlagen dann zusätzlich als pdf Datei 

in das Portal hochgeladen werden? 

Wir verweisen auf die Auftragsbekanntmachung unter Pkt. 5.1.6. Allge-

meine Informationen: „Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich über das 

eVergabeportal als EIN elektronisches Textdokument (pdf) zu senden.“ 

12 Bekanntmachung/  
Auftragsbekanntma-
chung 

Besteht auch im Verhandlungsverfahren noch die Mög-

lichkeit, Fragen zu stellen? 

Ja, in der Angebotsphase, im Zeitraum zwischen der Aufforderung zur An-

gebotsabgabe und der Abgabe der Angebotsunterlagen, wird es eine wei-

tere Rückfragenmöglichkeit geben. Dieser Termin wird mit der Aufforderung 

zur Angebotsabgabe bekannt gegeben. 

13 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbugsbo-
gen 

Von jedem einzelnen der Bewerberteile (Generalpla-

ner/Architekt sowie NUN/Fachplaner) ist ein Bewer-

bungsbogen vollständig auszufüllen? 

Ja, wir auch auf die Beantwortung der Rückfragen unter Lfd. Nr. 01, 02 und 

10. 
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14 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbugsbo-
gen 

Die Referenzen im Bewerbungsbogen sind nur vom Ge-

neralplaner/Architekten aufzuführen und zu dokumentie-

ren? 

Ist es so wie aufgeführt, dass von manchen teilnehmen-

den Personen manchmal ein Studiennachweis, manch-

mal ein 

Kammereintrag gefordert wird und nicht jeweils entwe-

der/oder? 

Ja, die geforderten Qualifikationsnachweise je Leistungsbild, sind gemäß 

der jeweils geforderten Teilnahmebedingungen einzureichen. Durch die Be-

werberstruktur ist in Summe jeweils 1 Referenzprojekt je Kategorie nachzu-

weisen. Durch welches Mitglied der Bewerberstruktur das Referenzprojekt 

nachgewiesen wird, liegt im Entscheidungsbereich der Bewerberstruktur. 

Weiter verweisen wir auf die Beantwortung der Rückfrage lfd. Nr. 4 und  

15 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 
+ 03_Bewerbugsbo-
gen 

Sind die aufgeführten Erklärungen zur Nichtvorlage der 

Ausschlussgründe etc. bzw. deren Ankreuzen im 

Bewerbungsformular ausreichend oder nochmals sepa-

rat beizufügen? 

Die Pkt. 18. 19., 20. Und 21. sind lediglich anzukreuzen. 

16 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 

In den ergänzenden verbindlichen Inhalten zum Auslo-

bungstext ist aufgeführt, dass die geforderten Formblät-

ter von allen Nachunternehmern geliefert werden müs-

sen. Welche Formblätter sind gemeint? 

Weitere Formblätter, außer dem vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen 

für jedes Mitglied der Bewerberstruktur, werden in diesem Teilnahmeverfah-

ren nicht gefordert. 

17 Bekanntmachung/ 
02_Ergänz. verbindli-
che Inhalte zur Auf-
tragsbekanntmachung 

Bei Referenzen und Nachweisen wird auf Denkmalob-

jekte des 16.-19. Jahrhunderts abgestellt. 

Im Denkmalverzeichnis des Burgenlandkreises findet 

sich unter der Adresse des Landesweingutes kein Denk-

mal. 

Wie angemessen ist daher diese Anforderung? 

 

In der Auflistung des Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-

sen-Anhalt werden die Saalhäuser unter der Erfassungsnummer 094 83229 

als Baudenkmal gelistet. Das Gebäudeareal sowie der historisch wertvolle 

Wirtschaftshof entstand in Bauepochen zwischen dem 16. und 19. Jahrhun-

dert. 

 

 

 


